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Ist eine Einkommensteuerreform 
kurzfristig realisierbar?

Trotz der vielfältigen Änderungen der Einkommen� und Körperschaftsteuer in den letzten
 Jahren wird die Kritik am bestehenden Steuersystem immer lauter. Welche der 

zahlreichen Vorschläge zur Reform der Einkommensteuer sind realisierbar? Wie sind die 
Erfolgsaussichten einer Einkommensteuerreform schon in diesem Jahr einzuschätzen? Ist eine

 große Steuerreform fi nanzierbar?

Christoph Spengel, Wolfgang Wiegard

Duale Einkommensteuer: Die pragmatische Variante einer 

grundlegenden Steuerreform

Das deutsche Steuerrecht 
ist zu kompliziert, und die 

Steuer- und Abgabenlasten auf 
die Produktionsfaktoren Kapital 
und Arbeit sind zu hoch – darüber 
besteht weitgehende Einigkeit. 
Vereinfachung des Steuerrechts 
und Senkung der Steuersätze 
sind dementsprechend auch die 
Ansatzpunkte aller vorliegenden 
Steuerreformkonzepte. Tatsäch-
lich liegen mittlerweile derart viele 
Reformvorschläge auf dem Tisch, 
dass die Orientierung schwer fällt. 
Die wohl weitestreichenden, sich 
aber gegenseitig ausschließenden 
Reformentwürfe stammen von 
P. Kirchhof1 und M. Rose2. Eine 
Gruppe von Steuerexperten um 
J. Lang hat kürzlich den „Kölner 
Entwurf“ präsentiert3; der Sach-
verständigenrat spricht sich in 
seinem jüngsten Jahresgutachten 

für eine duale Einkommensteuer 
aus4. Schließlich liegen von CDU, 
CSU und FDP Entwürfe für eine 
grundlegende Erneuerung der Ein-
kommensbesteuerung vor. 

Demgegenüber hält sich das 
Bun des fi nanzministerium mit sub�
 stantiellen Beiträgen zur ak tuellen 
Steuerreformdebatte auf fallend zu�
rück. Zwar hat die Bundesregie-
rung im Bereich der Einkommen-
steuer die Steuersätze in den letz-
ten Jahren erheblich gesenkt: Im-
merhin werden der Spitzensteuer-
satz im Jahr 2005 gegenüber 1998 
um 11 und der Eingangsteuersatz 
um 10,9 Prozentpunkte gesunken 
sein. Auch bei der Körperschaft-
steuer wurden die Steuersätze für 
einbehaltene und ausgeschüttete 
Gewinne auf einheitlich 25% re-
duziert. 

Allerdings hat der gleichzeitig 
vorgenommene Systemwechsel 
vom Anrechnungs- zum Halbein-
künfteverfahren zu neuen Verwer-
fungen an der Schnittstelle von 
Einkommens- und Unternehmens-

besteuerung und einer ganzen 
Reihe von Komplikationen geführt. 
Die Belastungsunterschiede von 
Personengesellschaften und Kapi-
talgesellschaften sind tendenziell 
größer geworden5; verschiedene 
Investitionsgüter und deren Finan-
zierungsalternativen werden steu-
erlich unterschiedlich behandelt; 
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit 
dem Europarecht besteht weiterhin 
Handlungsbedarf6; der Steuerwett-
bewerb um international mobile 
Produktionsfaktoren wird zuneh-
mend schärfer. Die deutsche Steu-
erpolitik muss handeln; deshalb 
ist es gut, dass eine Debatte über 
eine grundlegende Steuerreform in 
Gang gekommen ist.

Tarifverlauf

Die in der Öffentlichkeit ausge-
tragene Steuerreformdebatte kreist 
vor allem um drei Problemberei-
che: den Tarifverlauf, die Verein-1 P. K i rc h h o f : Einkommensteuergesetz-

buch. Ein Vorschlag zur Reform der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer, Heidelberg 
2003.

2 M. R o s e : Vom Steuerchaos zur Einfach-
steuer. Der Wegweiser durch die Steuerde-
batte, Stuttgart 2003.

3 J. L a n g : Kölner Entwurf eines Einkommen-
steuergesetzes, unveröff. Manuskript 2004, 
Universität Köln.

4 Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahres-
gutachten 2003/04, Ziffern 584 ff.

5 Ebenda, Tabelle 59.

6 Vgl. vor allem W. K e s s l e r, C. S p e n g e l : 
EG-rechtliche Vorgaben für die Neuord-
nung der direkten Steuern in Deutschland: 
Checkliste über potenziell EG-rechtswidrige 
Normen und Implikationen für die Rechtsan-
wendungspraxis und Gesetzgebung, in: Der 
Betrieb, Beilage 5/2003 zu Heft Nr. 26.
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fachung des Steuerrechts und die 
Höhe der Nettoentlastung7. Dabei 
ist die Frage des Tarifverlaufs – 
Stufentarif oder linear-progressiver 
Tarif – eher von untergeordneter 
Bedeutung. Von vornherein ist der 
eine Tarifverlauf weder gerechter 
noch fi nanziell ergiebiger als der 
andere, es kommt schon auf die 
genaue Ausgestaltung an. Klar ist 
allenfalls, dass eine „fl at rate“, also 
ein einheitlicher Grenzsteuersatz 
oberhalb eines Grundfreibetrags, 
sowohl im Hinblick auf Einfachheit 
als auch Effi zienz des Steuersys-
tems große Vorteile aufweist. 

Der von P. Kirchhof vorgeschla-
gene Einkommensteuertarif kommt 
einer solchen „fl at rate“ noch am 
nächsten. Man kann auch sagen, 
dass die von FDP und CDU vor-
geschlagenen Tarife mit nur jeweils 
drei (positiven) Grenzsteuersätzen 
einfacher sind als linear-progressi-
ve Tarife. Demgegenüber eröffnet 
ein linear-progressiver Tarif mehr 
Freiheitsgrade bei der Erreichung 
vorgegebener Verteilungsziele. Ins-
gesamt ist die Auseinandersetzung 
über den Tarifverlauf wissenschaft-
lich nicht entscheidbar; sie ist so-
gar kontraproduktiv, da sie von den 
wichtigeren Problemen ablenkt, 
die in der Bestimmung der Steuer-
bemessungsgrundlage liegen.

Vereinfachung des Steuerrechts

Die Forderung nach einer radi-
kalen Steuervereinfachung rührt da 
schon eher an ein Kernproblem un-
seres Steuerrechts. Über den Be-
griff und insbesondere den Zweck 
einer Vereinfachung des Steuer-
systems scheinen die Ansichten 
von Ökonomen, Juristen und 
Politikern allerdings auseinander 
zu fallen. Ökonomen befürworten 

eine Vereinfachung des Steuersys-
tems, sofern und weil sich dadurch 
die bei den Steuerpfl ichtigen und 
beim Fiskus anfallenden Kosten 
der Steuererhebung („compliance 
costs“) reduzieren lassen8. Zu den 

Kosten der Steuererhebung gehö-
ren dabei nicht nur die Zeit- und 
Opportunitätskosten, die mit der 
Abfassung der Steuererklärung bei 
den Steuerzahlern und dem Kon-
trollaufwand bei den Finanzämtern 
verbunden sind, sondern insbe-
sondere auch die Kosten der Steu-
erplanung und Steuervermeidung. 
Diese Kosten erscheinen in keiner 
Kostenrechnung, aber sie können 
gleichwohl beträchtlich sein. Neu-
ere Schätzungen kommen zu dem 
Ergebnis, dass 100 Euro zusätz-
liches Steueraufkommen für den 
Fiskus durch Steuergestaltungen 
bei der Bestimmung der Bemes-
sungsgrundlage im Extrem Wohl-
fahrtskosten von bis zu 300 Euro 
bei den Steuerpfl ichtigen bewirken 
können9. 

Da die Forderung nach Steu-
ervereinfachung ökonomisch auf 
Kostensenkung zielt, ist sie Teil 
des umfassenderen Effi zienzziels. 
Bei der Unternehmensbesteuerung 
ist ökonomische Effi zienz gleich-
bedeutend mit Entscheidungs-
neutralität. Ein Steuersystem ist 
dann entscheidungsneutral, wenn 
die Investitions-, Finanzierungs- 
und Rechtsformentscheidungen 
steuerlich nicht verzerrt werden. 
Ein entscheidungsneutrales Steu-
ersystem ist zugleich immer auch 
ein einfaches Steuersystem: Die 
Besteuerung verkürzt zwar den In-
vestitionserfolg, ansonsten werden 
aber genau die Entscheidungen 
gefällt, die auch ohne Besteuerung 
getroffen worden wären; die Kos-

7 Anzumerken ist, dass außerhalb der 
Öffentlichkeit, in Arbeitskreisen von Ver-
bänden, Parteien und Ministerien, auch die 
komplizierteren (und interessanteren) Fragen 
der Reform des Steuersystems behandelt 
werden.

8 F. W. Wa g n e r : Mit ökonomischem Sach-
verstand gegen populistische Versimpelung, 
in: ifo Schnelldienst, 1/2004, S. 5.

9 H. S c h e l l h o r n : Effi zienzeffekte der 
Einkommensteuer bei Steuervermeidung, 
2004, noch unveröff. Dissertation, Universität 
Regensburg.

10 So jedenfalls P. K i rc h h o f : Einkommen-
steuergesetzbuch, a.a.O., S. VII.

11 Vgl. vor allem W. S c h ö n : Vermeidbare 
und unvermeidbare Hindernisse der Steuer-
vereinfachung, in: Steuer und Wirtschaft, Nr. 
1, Februar 2002, S. 23 – 35.
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ten der Steuerplanung und Steuer-
vermeidung werden so minimiert. 

Juristen neigen eher dazu, den 
Vereinfachungseffekt an der Zahl 
der Paragraphen und der Wörter 
der Steuergesetze festzumachen10. 
Kurze Steuergesetze mögen Zeit 
bei der Lektüre ersparen, reduzie-
ren aber nicht notwendigerweise 
auch die – umfassend verstande-
nen – Kosten der Steuererhebung. 
Ein kurzes und auf wenige Grund-
normen reduziertes Steuergesetz 
dürfte nämlich im Allgemeinen 
mit erhöhter Rechtunsicherheit 
einhergehen11. Unsicherheit über 
die steuerlichen Folgen wirtschaft-
lichen Handelns erschwert aber die 
Steuerplanung und führt zu höhe-
ren Entscheidungskosten. Auch 
die eingängigen und deshalb po-
pulären Forderungen nach Besei-
tigung aller Ausnahmetatbestände 
oder der Gewährung großzügiger 
Pauschalierungen werden als 
Beitrag zur Steuervereinfachung 
verstanden. Im Kern trifft dies auch 
zu. Aber auch hier ist wieder zu 
beachten, dass es dadurch nicht 
zu einer Verzerrung ökonomischer 
Entscheidungen kommen darf. 

Das Beispiel Abgeltungssteuer

Als Beispiel für eine auf Verein-
fachung zielende, wirkungsanaly-
tisch aber schädliche Maßnahme 
kann die sowohl im CSU- als 
auch im FDP-Steuerkonzept vor-
gesehene Abgeltungssteuer auf 
Zinseinkünfte angeführt werden. 
Angenommen, man steht vor der 
Alternative, einen bestimmten 
Geldbetrag zu einem festen Zins-
satz von beispielsweise 10% auf 
der Bank anzulegen oder in ein 
Investitionsprojekt zu stecken. 
Investitionserträge (soweit sie in 
Personenunternehmen anfallen) 
werden nach dem CSU-Konzept 
in der Spitze mit 39% besteuert, 
Zinserträge hingegen generell nur 
mit 25%. Die Nettorendite einer 

Bankeinlage beträgt in diesem Bei-
spiel also 7,5%. Eine Investition in 
Sachkapital rechnet sich dann nur, 
wenn sie ebenfalls eine Nettorendi-
te von mindestens 7,5% einbringt. 
Dann muss die Bruttorendite des 
Investitionsprojekts aber mindes-
tens 12,3% betragen (12,3 – 0,39 x 
12,3 = 7,5). Würden die Zinserträge 
der Bankeinlage dagegen statt mit 
25% ebenfalls mit 39% besteuert, 
würde die Nettorendite der Bank-
einlage zwar auf 6,1% sinken, die 
Folge wäre aber, dass sich Inves-
titionen schon ab einer Bruttoren-
dite von 10% lohnen würden. Dies 
wäre auch dann der Fall, wenn 
nicht nur Zinseinkünfte, sondern 
auch Investitionserträge mit 25% 
besteuert würden. 

Die Einführung einer isolierten 
Abgeltungssteuer auf Zinserträge 
führt im Vergleich zu einer einheit-
lichen Besteuerung von Kapital-
erträgen in diesem Beispiel also 
dazu, dass alle Investitionsobjekte 
mit Bruttorenditen zwischen 10% 
und 12,3% unterbleiben. Eine iso-
lierte Abgeltungssteuer vereinfacht 
die unmittelbare Steuererhebung, 
verzerrt aber die Entscheidung 
zwischen Finanzanlage und Sach-
kapitalbildung zu Lasten letzterer 
und erhöht so die Kosten der Steu-
erplanung. Was für sich genom-
men eine Vereinfachung verspricht, 
kann unter Berücksichtigung steu-
erlicher Entscheidungswirkungen 
nicht nur zu kostenwirksamen 
Komplikationen führen, sondern 
überdies das Gegenteil von dem 
bewirken, was eigentlich bezweckt 
war. 

Zwischenfazit

Als Zwischenfazit bleibt fest-
zuhalten: Eine Vereinfachung des 
Steuerrechts ist unbestreitbar ge-
boten. Aber ein Steuersystem wird 
nicht schon dadurch einfach, dass 
die Steuererklärung auf einen Bier-
deckel passt. Dies ist im Übrigen 

auch eine Augenwischerei, da das 
Ausrechnen der Steuerschuld die 
vorgelagerte Frage nach der Be-
stimmung der Bemessungsgrund-
lage ausklammert. Ökonomisch 
viel wichtiger ist, dass ein einfaches 
Steuersystem so weit wie möglich 
Neutralität der Investitions-, Finan-
zierungs- und Rechtsformentschei-
dungen gewährleistet, insofern die 
Anreize für gesamtwirtschaftlich 
unproduktive Steuergestaltungen 
und Steuervermeidungen reduziert 
und so die Kosten der Steuererhe-
bung minimiert. Dazu muss neben 
der Einkommensbesteuerung 
auch die Besteuerung von Kapi-
talgesellschaften berücksichtigt 
werden. Entscheidungsneutralität 
lässt sich nur bei Integration der 
Körperschaftsteuer in die Einkom-
mensbesteuerung erreichen. Ins-
besondere die Konzepte von CSU, 
CDU und FDP berücksichtigen die-
sen Aspekt nur unzureichend; der 
„Kölner Entwurf“ ist hierzu noch 
sehr vage. 

Nettoentlastung

Alle vorliegenden Steuerreform-
konzepte sehen eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Senkung der 
Tarifbelastungen bei der Einkom-
mensteuer vor. Für sich genommen 
führt dies zu teilweise erheblichen 
Steuermindereinnahmen. Zur 
Kompensation kann die Bemes-
sungsgrundlage verbreitert wer-
den. Im Prinzip lässt sich so sogar 
Aufkommensneutralität erreichen. 
Reichen die Mehreinnahmen durch 
Verbreiterung der Bemessungs-
grundlage nicht aus, um die Min-
dereinnahmen durch Senkung der 
Steuersätze auszugleichen, erzielt 
der Fiskus per saldo geringere 
Einnahmen aus der Einkommen-
steuer, was einer Nettoentlastung 
der Steuerzahler entspricht. Aber 
auch diese Nettoentlastung muss 
kompensiert werden, um die 
staatliche Budgetgleichung zu 
erfüllen. Grundsätzlich in Frage 
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kommen dazu eine Erhöhung der 
staatlichen Nettokreditaufnahme, 
eine Kürzung staatlicher Ausgaben 
(etwa der Finanzhilfen) oder die 
Erhöhung anderer Steuern (etwa 
der Umsatzsteuer). Die meisten 
Steuerreformentwürfe geben den 
genauen Tarifverlauf und konkrete 
Maßnahmen zur Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage vor. Die 
Höhe der Nettoentlastungsvolu-
mina ergibt sich dann endogen. 
Genaue Angaben darüber liegen 
nicht in allen Fällen vor. 

Beim Kirchhof-Modell sollen 
sich die Nettoentlastung und damit 
der außerhalb des Steuersystems 
anfallende Finanzierungsbedarf 
auf jährlich rund 60 Mrd. Euro 
belaufen. Natürlich ist es einfach, 
die Politik aufzufordern, für eine 
Gegenfi nanzierung zu sorgen und 
gegebenenfalls alle Subventionen 
zu streichen; besonders realistisch 
ist dies jedoch nicht.

Begründung und Ausgestaltung 
einer dualen Einkommensteuer

Angesichts der Vielzahl der vor-
liegenden Steuerreformkonzepte 
stellt sich unmittelbar die Frage 
nach den spezifi schen Vor- und 
Nachteilen der einzelnen Vor-
schläge. Zu fragen ist auch, ob es 
wirklich sinnvoll ist, ständig neue 
Entwürfe zu präsentieren, so dass 
selbst Fachleute den Überblick 
verlieren können. Die Aussichten 
auf eine grundlegende Steuerre-
form wären ungleich günstiger, 
wenn sich zumindest die drei 
Steuerwissenschaften – fi nanzwis-
senschaftliche, betriebswirtschaft-
liche und juristische Steuerlehre 
– auf ein Konzept einigen und dies 

dann geschlossen gegenüber der 
Politik vertreten würden. Nur auf 
welches? 

Das von P. Kirchhof vorgeleg-
te, auf dem „Karlsruher Entwurf“ 
aufbauende Einkommensteuerge-
setzbuch ist in sich geschlossen, 
steuersystematisch überzeugend, 
und es liegt als ausformulierter Text 
vor. Über einige offene Fragen12 

sollte Einigkeit erzielbar sein. Wenn 
wir auch nur den Hauch einer 
Chance sehen würden, dass der 
Kirchhofsche Entwurf in absehba-
rer Zeit, d.h. in den nächsten zwei 
bis vier Jahren, tatsächlich von der 
Politik aufgegriffen und umgesetzt 
würde, wären weitere Ausführun-
gen zur dualen Einkommensteuer 
verzichtbar. 

Wir sind allerdings überzeugt, 
dass das Kirchhof-Modell nicht 
einmal in diesem Jahrzehnt reali-
siert wird. Solange kann mit einer 
grundlegenden Steuerreform aber 
nicht gewartet werden. Nicht zu-
letzt aufgrund des immer schärfer 
werdenden internationalen Steu-
erwettbewerbs muss jetzt gehan-
delt werden, nicht erst in einigen 
Jahren. 

Die duale Einkommensteuer 
bietet sich dann als pragmatische 
und realistische Reformoption an. 
Sie ermöglicht die erforderliche 
steuerliche Entlastung dort, wo 
es am dringlichsten ist, nämlich 
bei den international mobilen 
Kapitaleinkommen, ohne dass es 
zu nicht verkraftbaren Steueraus-
fällen kommen muss. Erreichen 
lässt sich dies dadurch, dass die 
Besteuerung von umfassend de-
fi nierten Kapitaleinkommen und 
Arbeitseinkommen entkoppelt 
wird. Die duale Einkommensteuer 
unterscheidet dementsprechend 
zwischen den beiden Einkunfts-
arten Kapitaleinkommen und 
Arbeitseinkommen und unterwirft 
diese unterschiedlichen Steuertari-

fen. Zu den Kapitaleinkommen ge-
hören unternehmerische Gewinne, 
Dividenden, Zinsen, Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung so-
wie Veräußerungsgewinne, zu den 
Arbeitseinkommen die Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit, ein-
schließlich Unternehmerlöhne, die 
Pensionen und die gesetzlichen 
Altersrenten. 

Alle Kapitaleinkommen unter-
liegen einem einheitlichen propor-
tionalen Steuersatz. Dieser sollte 
30% nicht übersteigen, um im 
internationalen Steuerwettbewerb 
bestehen zu können. Die Körper-
schaftsteuer als eigenständige 
Steuer für Kapitalgesellschaften 
wird zwar beibehalten, allerdings 
unterliegen Gewinne auf Kapi-
talgesellschaftsebene ebenfalls 
mit dem Satz von 30% einer De-
fi nitivbesteuerung. Das bedeutet, 
dass Ausschüttungen nicht weiter 
besteuert werden. Auch Gewinne 
aus der Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen, nicht aber 
von Anteilen an Personengesell-
schaften, bleiben generell steuer-
frei. Aus Praktikabilitätsgesichts-
punkten ist das vorherrschende 
Besteuerungskonzept für Perso-
nengesellschaften beizubehalten. 
Sie werden deswegen gegenüber 
Kapitalgesellschaften aber steuer-
lich nicht benachteiligt13. 

Die proportionale und einheit-
liche Besteuerung sämtlicher 
Kapitaleinkommen sichert weitge-
hende Finanzierungs- und Rechts-
formneutralität. Sie stellt dadurch 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Steuervereinfachung dar. Anders 
als Kapitaleinkommen werden 
Arbeitseinkommen progressiv 
besteuert. Obgleich der genaue 
Tarifverlauf eher nebensächlich ist, 
spricht einiges für einen Stufen-
tarif. Als Richtgrößen sollten der 

12 Vgl. dazu unter anderem D. M e y e r-
S c h a re n b e rg : Kirchhofs Vorschlag zur 
Reform des Ertragsteuerrechts – Ein Plädoy-
er für die Beibehaltung der Körperschaftsteu-
er, unveröff. Manuskript 2003, Universität 
Regensburg, oder Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung: Jahresgutachten 2003/04, 
Ziffern 602 ff.

13 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2003/04, Ziffern 573 ff.
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Eingangssteuersatz langfristig bei 
15% und der Spitzensatz bei 35% 
liegen. Das sollte politisch mach-
bar sein. Kurzfristig kann aber auch 
ein Spitzensatz von 42% in Kauf 
genommen werden, wenn weitere 
Steuerausfälle nicht vertretbar 
erscheinen. Der ab 2005 gelten-
de Einkommensteuertarif könnte 
dann vorübergehend auf die Be-
steuerung von Arbeitseinkommen 
angewendet werden und erst in 
späteren Jahren weiter gesenkt 
werden. 

Hinsichtlich der Steuererhe-
bung, der Verlustverrechnung und 
der Berücksichtigung des Grund-
freibetrags bietet die duale Ein-
kommensteuer unterschiedliche 
Freiheitsgrade. Denkbar ist eine 
unbeschränkte Verlustverrechnung 
nur innerhalb der Kapitaleinkünfte, 
aber auch zwischen den beiden 
Einkunftsarten. Bei insgesamt ne-
gativen Kapitaleinkünften könnte 
eine Steuergutschrift in Höhe des 
Produkts aus Steuersatz auf Kapi-
taleinkommen und Verlust gewährt 
werden, die mit der Steuerschuld 
auf Arbeitseinkommen verrechen-
bar ist. Nicht genutzte Steuer-
gutschriften können vorgetragen 
werden. Auch kann ein Grund-
freibetrag bei Kapitaleinkommen, 
ebenfalls in Form einer Steuergut-
schrift, berücksichtigt werden. 

Die Gewerbesteuer passt weder 
zu einer dualen Einkommensteuer 
noch zu allen anderen vorliegenden 
Reformkonzepten. Sie ist durch ein 
kommunales Zuschlagsrecht zu 
den Steuern auf Kapitaleinkom-
men und Arbeitseinkommen zu er-
setzen. In den oben angegebenen 
Steuersätzen ist ein bundesdurch-
schnittlicher Kommunalzuschlag 
schon enthalten. 

Probleme der dualen 
Einkommensteuer

Die einheitliche proportionale 
Besteuerung sämtlicher Kapi-

taleinkommen trägt zu einer be-
trächtlichen Steuervereinfachung 
bei. Dies wird aber mit zusätzlichen 
Komplikationen an anderer Stelle 
erkauft. Da Arbeitseinkommen 
einem progressiven Tarif mit höhe-
rem Spitzensteuersatz unterliegen, 
bestehen Anreize zur Umwandlung 
von Arbeitseinkommen in niedriger 
besteuertes Kapitaleinkommen. 
Diese Möglichkeit besteht insbe-
sondere in personenbezogenen 
Unternehmen. Zwar kann bei der 
Gewinnaufteilung in Unternehmer-
löhne einerseits und Eigenkapi-
talrendite andererseits auf die Er-
fahrungen der nordischen Länder 
Finnland, Norwegen und Schwe-
den zurückgegriffen werden, die 
Anfang der 90er Jahre eine duale 
Einkommensteuer eingeführt ha� 
ben. Gleichwohl liegt hier die 
Achillesferse der dualen Einkom-
mensteuer. 

Nach den Vorstellungen des 
Sachverständigenrates lässt sich 
die se Abgrenzungsproblematik 
zum einen entschärfen, indem die 
Tarifspreizung zwischen Arbeits-
einkommen und Kapitaleinkom-
men im oberen Bereich gering ge-
halten wird. Zum anderen sollte der 
Eingangssteuersatz für Arbeitsein-
kommen deutlich unter dem Ka-
pitaleinkommensteuersatz liegen,
weshalb die Belastung des Arbeits-
einkommens einschließlich des
kalkulatorischen Unternehmer-
lohns auch deutlich geringer aus-
fallen kann. 

Gegen eine unterschiedliche 
steuerliche Behandlung von Kapi-
tal- und Arbeitseinkommen könn-
ten auch verfassungsrechtliche Be-
denken geltend gemacht werden. 
Darüber müssen andere entschei-
den, verwunderlich ist dieser Ein-

wand gleichwohl. Zum einen wer-
den die einzelnen Einkunftsarten 
ja schon im gegenwärtigen Steu-
errecht unterschiedlich behandelt, 
und zwar in reichlich unsystemati-
scher Weise. Zum anderen dürfte 
dann auch eine Abgeltungssteuer 
auf Zinseinkünfte kaum mit dem 
Gebot der „Gleichbehandlung“ 
der Einkunftsarten vereinbar sein. 
Schließlich bleibt es auch dann bei 
einer unterschiedlichen Besteu-
erung der Einkunftsarten, wenn 
– wie dies z.B. im „Kölner Entwurf“ 
oder in den Konzepten von CDU 
und CSU angelegt ist – die Körper-
schaftsteuer nicht vollständig in die 
Einkommensteuer integriert wird. 

Die duale Einkommensteuer 
bringt eine Vereinfachung und 
Systematik in das gegenwärtige 
Durcheinander der Kapitaleinkom-
mensbesteuerung und erlaubt so 
die Realisierung erheblicher Effi zi-
enzgewinne14. Warum daraus dann 
ein Verfassungsverstoß werden 
soll, leuchtet nicht so recht ein. 
Im Übrigen hat der Sachverstän-
digenrat beim Max-Planck-Institut 
für Geistiges Eigentum, Wettbe-
werbs- und Steuerrecht, Abteilung 
Rechnungslegung und Steuern, 
eine juristische Expertise über die 
Verfassungskonformität der dualen 
Einkommensteuer eingeholt. Dort 
wurden keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken gegen eine duale 
Einkommensteuer festgestellt. 

Ökonomisch kann der formal-
juristische Einwand einer Ungleich-
behandlung der Einkunftsarten 
sowieso nicht überzeugen. In einer 
offenen Volkswirtschaft und einer 
dem Quellenprinzip folgenden 
Besteuerung des international 
mobilen Kapitals tragen langfristig 
die Arbeitnehmer und nicht die 
Kapitaleigner die Lasten der Ka-
pitalbesteuerung. Eine geringere 
steuerliche Belastung der Kapi-
taleinkommen liegt dann auch im 
Interesse der Arbeitnehmer. Für 

14 Vgl. H. F e h r, W. W i e g a rd : Abgeltungs-
steuer, Duale ESt und zinsbereinigte ESt: 
Steuerreform aus einem Guss, Unveröff. 
Manuskript 2004, Universitäten Regensburg 
und Würzburg.
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Stefan Homburg 

Verbesserungen der Steuerstruktur und der 

Unternehmensbesteuerung

Seit Mitte der 1990er Jahre 
diskutiert Deutschland über 

eine grundlegende Reform der 
Einkommensteuer. Zwar gibt es 
hierbei verschiedene Ansätze, 
doch haben diese eine beträchtli-
che Schnittmenge: Sie alle zielen 
darauf ab, punktuelle Vergünsti-
gungen zu streichen und gleich-
zeitig den Steuertarif so zu senken, 
daß keine Mehrbelastung entsteht. 
Die Initiatoren dieser Idee, die teils 
aus der Wissenschaft kommen, 
teils aus der Politik, versprechen 
sich hiervon ein Steuersystem, das 
einfacher, gerechter und effi zienter 
ist als das bisherige. Was will man 
mehr?

Um die Erfolgsaussichten einer 
grundlegenden „Einkommensteu-

erreform 2004“ richtig einzuschät-
zen, braucht man indes nur eins 
und zwei zusammenzuzählen. 
Eins: Deutschland verletzt die Ver-
schuldungsgrenze des Stabilitäts- 
und Wachstumspaktes seit einiger 
Zeit eklatant; damit besteht für 
eine starke Nettoentlastung kein 
Spielraum. Zwei: Eine ökonomisch 
vernünftige, ja sogar dringend 
gebotene Steuerreform ist poli-
tisch nur durchsetzbar, wenn sie 
mit einer starken Nettoentlastung 
einhergeht. Zusammengezählt er-
scheinen größere Maßnahmen an 
der Steuerfront auf absehbare Zeit 
als chancenlos.

Diese Kurzfassung des vorlie-
genden Beitrags mutet vielleicht 
ein wenig hart und undifferenziert 

an. Ihr Tenor läßt sich wie folgt 
verfeinern: Erstens haben wir bis 
zur nächsten Bundestagswahl na-
türlich keinen absoluten steuerpo-
litischen Stillstand zu befürchten; 
hierfür werden schon die üblichen 
rund 20 Kilobyte zusätzlicher Kau-
telen sorgen, die unsere fl eißigen 
Ministerialbeamten jeweils gen 
Jahresende in die Steuergesetze 
einpfl egen – natürlich mit formaler 
Absegnung durchs Parlament. 
Auch in diesem und im nächsten 
Jahr wird es dabei sicher wieder 
kleinere Aufregungen um Schnitt-
blumen, Katzenfutter und derglei-
chen geben.

Zweitens wäre eine Steuerreform 
nach dem Rezept „Tarifsenkung 
plus Streichung von Vergünstigun-

den Nicht-Ökonomen mag das 
merkwürdig klingen. Aber die tat-
sächlichen Steuerwirkungen hän-
gen nicht davon ab, dass sie auch 
jeder versteht. Allerdings würde 
dies die Diskussion über eine ratio-
nale Steuerpolitik erleichtern.

Fazit

Die duale Einkommensteuer 
eröffnet durch die Abkoppelung 
der Kapitaleinkommen von den 
Arbeitseinkommen eine wesentlich 
größere steuerpolitische Flexibilität 
als alle anderen Steuerreform-
vorschläge. Die unterschiedliche 
Besteuerung von Kapitaleinkom-
men und Arbeitseinkommen trägt 
dabei dem Sachverhalt Rechnung, 
dass der Faktor Kapital internatio-
nal wesentlich mobiler ist als der 
Faktor Arbeit. Kapitaleinkommen 
können der Besteuerung leichter 

ausweichen als Arbeitseinkom-
men. Aus Gründen der ökonomi-
schen Effi zienz sollten sie deshalb 
steuerlich schonender behandelt 
werden. Auch im Hinblick auf ei-
ne anstehende Harmonisierung 
der Unternehmensbesteuerung 
auf europäischer Ebene weist die 
duale Einkommensteuer Vorteile 
auf. Eine von den Kapitaleinkom-
men getrennte Besteuerung der 
Arbeitseinkommen würde den Mit-
gliedstaaten wesentliche Bereiche 
ihrer Steuerautonomie und damit 
größere Spielräume für die natio-
nale steuerliche Umverteilungspo-
litik lassen. 

Im Übrigen ist ohne weiteres 
vorstellbar, dass die duale Ein-
kommensteuer langfristig, wenn 
die Politik den Mut zu einer weitge-
henden Nettoentlastung aufbringt, 
in das Kirchhof-Modell übergeht. 

Dazu müssten im Wesentlichen die 
Stufen des progressiven Lohnsteu-
ertarifs angepasst werden. Viele 
andere steuerliche Regelungen, 
etwa die Besteuerung von Kapi-
talgesellschaften oder die Bestim-
mungen zur Gewinnermittlung, 
stimmen in beiden Konzepten 
sowieso überein15. 

Die duale Einkommensteuer 
stellt deshalb eine pragmatische 
und kurzfristig realisierbare Alter-
native einer grundlegenden Steu-
erreform dar. Richtig ist, dass sie 
stärker auf ökonomische als auf 
formale juristische Kriterien setzt. 
Aber genau das ist notwendig, 
wenn Deutschland wirtschaftlich 
vorankommen will.

15 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2003/04, Ziffern 614 ff.
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gen“ theoretisch durchaus auch in 
Zeiten knapper Kassen realisierbar. 
Betrachtet man diese Möglichkeit 
aber nicht aus dem Elfenbeinturm 
heraus, sondern aus Sicht der re-
levanten politischen Akteure, dann 
erweist sie sich als irreal: Gerade 
im Superwahljahr 2004 wäre es 
viel zu gefährlich, zahlreiche kon-
kret bezeichnete Vergünstigungen 
zu streichen – Vergünstigungen, 
die ja nicht vom Himmel gefallen, 
sondern Ausdruck der politischen 
Stärke ihrer Initiatoren sind. 

Dieser Umstand erklärt, warum 
der Bundesfi nanzminister vor eini-
gen Tagen versicherte, an ihm solle 
eine große Einkommensteuerre-
form zwar nicht scheitern, jedoch 
sei es an der Opposition, hierfür 
einen Gesetzesentwurf vorzule-
gen. Die Opposition freilich denkt 
in ihrer Mehrheit nicht daran, ihm 
diesen Gefallen zu tun, sondern 
fl üchtet sich zunehmend ins Unge-
fähre. Jüngstes Beispiel hierfür ist 
das „Konzept 21“ der CSU, das mit 
einer grundlegenden Steuerreform 
wenig zu tun hat und ebenso gut 
„Eichel 2007“ heißen könnte.

Keine Gespensterdebatte

Gleichwohl sollte man jene 
breite Diskussion, die seit einigen 
Monaten in allen Medien um Ta-
rif, Bemessungsgrundlage und 
System geführt wird, nicht als 
bloße Gespensterdebatte abtun. 
Sie erfüllt die wichtige Funktion, 
das öffentliche Bewußtsein für 
die Notwendigkeit einer großen 
Einkommensteuerreform wachzu-
halten und weiter zu schärfen und 
ist hierbei durchaus erfolgreich, 
denn während der deutsche Mi-
chel dem Konzept „Senkung der 
Steuersätze und Streichung von 
Vergünstigungen“ Mitte der 1990er 
Jahre noch unvorbereitet und 
skeptisch gegenüberstand, hält 
die Bevölkerung die damit inten-
dierte Steuervereinfachung nach 
Umfragen inzwischen für wichtiger 

als Steuerentlastungen. Auf Dau-
er wird diese Mehrheitsmeinung 
dem Konzept zum Durchbruch 
verhelfen, aber vor der nächsten 
Bundestagswahl ist das praktisch 
ausgeschlossen.

Was nach einem Regierungs-
wechsel geschehen soll, doku-
mentieren die „Zehn Leitsätze“ 
des Bundestagsabgeordneten F. 
Merz: Das Einkommensteuerge-
setz wird nicht verändert, sondern 
komplett neugefaßt. Die Neufas-
sung beinhaltet unter anderem 
einen weitgehenden Wegfall von 
Steuervergünstigungen, eine Ver-
einfachung des Veranlagungs- und 
Erhebungsverfahrens, eine Vermin-
derung der Anzahl der Einkunftsar-
ten von sieben auf vier und einen 
Tarif mit vier Stufen. 

Die größte Resonanz, und zwar 
positive wie negative, hat seltsa-
merweise der Stufentarif erfahren, 
der außerhalb Deutschlands uni-
versell angewandt wird und eher 
als Akzidenz denn als Proprium 
erscheint. Dieser Widerhall ist un-
zweifelhaft darauf zurückzuführen, 
daß der Tarif als einziges Element 
des Merz-Vorschlags visualisier�
bar und gewissermaßen Christi-
ansen-fähig ist. Hier erhitzen sich 
schlichte Gemüter bis hin zur 
bayerischen Behauptung, es sei 
die Natur eines Stufentarifs, weni-
ger Aufkommen zu erbringen als 
ein linear-progressiver Tarif. Pisa 
läßt grüßen.

Aus steuerwissenschaftlicher 
Sicht sind andere Elemente des 
Merz-Konzepts weitaus interes-
santer.  Drei dieser Elemente, die 
besonders wichtig erscheinen 
und in der Debatte bisher eher 
stiefmütterlich behandelt wurden, 
seien im folgenden etwas näher 
betrachtet.

Gewerbesteuer

Merz schlägt die Abschaffung 
der Gewerbesteuer vor. Dies ist zu 

begrüßen, weil die Gewerbesteuer, 
die außerhalb Deutschlands nur 
noch in Luxemburg erhoben wird, 
keinen Platz in einem zukunfts-
tauglichen Steuersystem hat. Die 
Gewerbesteuer ist ein unschönes 
Beispiel für steuerpolitisches 
Beharrungsvermögen, das auf Ar-
gumente keine Rücksicht nimmt. 
Vordergründig belastet die Gewer-
besteuer Personenunternehmen 
und Kapitalgesellschaften, doch 
kann sie in beiden Fällen von der 
Bemessungsgrundlage der Ein-
kommen- bzw. Körperschaftsteuer 
abgezogen werden. Damit sinkt 
das Aufkommen dieser Steuern. 
Mehr noch: Seit einigen Jahren 
können Einzelunternehmer und 
Mitunternehmer die typisiert ver-
bleibende Belastung auf ihre Ein-
kommensteuerschuld anrechnen, 
so daß netto keine Einnahme für 
den Staat verbleibt. Mit anderen 
Worten ist der gesamte Zirkus der 
Gewerbesteuererklärung, -veran-
lagung und -prüfung in diesem 
Bereich eine reine Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme ohne fi skalischen 
Ertrag. 

Was liegt näher, als die Gewer-
besteuer abzuschaffen und den 
Einnahmenverlust des Staates, 
der nur im Bereich der Kapitalge-
sellschaften entsteht, durch eine 
Anhebung der Körperschaftsteuer 
auszugleichen? Zu komplettieren 
wäre diese Maßnahme durch eine 
Beteiligung der Gemeinden am 
Aufkommen der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer, und zwar am 
besten in Form eines eigenstän-
digen Zuschlagsrechts der Kom-
munen.

Unternehmensbesteuerung

Die Unternehmensbesteuerung 
stellt sich in Merz‘ Konzept wie folgt 
dar: Bei mitgedachter Abschaffung 
der Gewerbesteuer unterliegen Ge-
winne der Personengesellschaften 
einem Spitzensteuersatz von 36%. 
Kapitalgesellschaften werden wei-
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terhin nach dem Trennungsprin-
zip eigenständig besteuert, und 
ihre Gewinne unterliegen einem 
Körperschaftsteuersatz von eben-
falls 36%. Weil die Gewinne der 
Kapitalgesellschaften bereits hin-
reichend vorbelastet sind, bleiben 
ihre Dividendenausschüttungen 
an natürliche Personen steuerfrei; 
das Halbeinkünfteverfahren wird 
folglich aufgegeben. Man beachte 
hierbei, daß die Heraufsetzung 
des Körperschaftsteuersatzes von 
derzeit 25 auf 36% keine Mehrbe-
lastung für Kapitalgesellschaften 
bedeutet, sondern dem Wegfall der 
Gewerbesteuer geschuldet ist, die 
heute im Schnitt mit etwa 13�14% 
zu Buche schlägt.

Im neuen System besteht folg-
lich Rechtsformneutralität in den 
Grenzen des Machbaren, die sich 
wohltuend vom Status quo abhebt. 
Die Gewinnbesteuerung der Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften 
ist weitgehend angeglichen, aber 
nicht vollständig, weil Gewinne 
der Personengesellschaften nicht 
durchweg dem Spitzensteuersatz 
von 36% unterliegen. Um diese 
Aneutralität zu beseitigen, müßten 
freilich entweder Personenunter-
nehmen nach dem abwegigen 
Konzept der Betriebssteuer, oder 
Kapitalgesellschaften nach dem 
unpraktikablen Konzept der Teilha-
bersteuer besteuert werden.

Kapitaleinkommensbesteuerung

Merz‘ siebenter Leitsatz wird 
voraussichtlich einen Schwerpunkt 
der diesjährigen Steuerdiskussion 
bilden. Er besagt, daß Kapitalein-
künfte untereinander gleichmäßig 
und weder höher noch geringer als 
Arbeitseinkünfte besteuert werden 
sollen. Dies entspricht dem alten 
Ideal der synthetischen Einkom-
mensteuer, die auf eine gleiche 
Belastung aller Einkunftsarten 
abzielt. Radikaler noch wird dieses 
Ideal nur im Ansatz von P. Kirchhof 

verwirklicht, und zwar durch Ab-
schaffung der Einkunftsarten.

Für eine gleiche Besteuerung 
der verschiedenen Einkunftsarten 
sprechen zahlreiche gewichtige 
Argumente. Erstens wird diese 
Art der Besteuerung im Vergleich 
zu einer „Schedulensteuer“ als 
gerechter wahrgenommen. Man 
mag zwar einwenden, daß Gerech-
tigkeit eine subjektive Vorstellung 
sei, doch ist dieser Gesichtspunkt 
im Hinblick auf die Akzeptanz des 
Steuersystems und auch im Hin-
blick auf Steuerwiderstand und 
Steuerhinterziehung nicht unbe-
achtlich. Zweitens ist eine gleich-
mäßige Besteuerung meist einfa-
cher und ökonomisch effi zienter.

Die Bundesregierung schlägt 
derzeit bekanntlich einen anderen 
Weg ein: Sie will Kapitaleinkommen 
im Vergleich zu Arbeitseinkommen 
privilegiert besteuern (und zwar 
ungeachtet der Tatsache, daß 
Teile der Regierungsparteien nach 
wie vor die Vermögensteuer re-
vitalisieren wollen, was natürlich 
eine höhere Belastung von Kapi-
tal- gegenüber Arbeitseinkommen 
bedeutet, die Präferenzen sind hier 
offenbar noch unsortiert). Im letz-
ten Jahr hatte die Bundesregierung 
zunächst eine sogenannte Abgel-
tungsteuer auf Zinseinkommen in 
Höhe von 25% erwogen, dieses 
Vorhaben aber aus guten Gründen 
verworfen: Kommen nur Zinsen in 
den Genuß des Steuerprivilegs, 
während Unternehmensgewinne 
mit demselben hohen Satz wie Ar-
beitseinkommen besteuert werden, 
dann steigen die Kapitalkosten der 
Unternehmensfi nanzierung, was 
nur auf den ersten Blick paradox 
ist. Der Grund liegt darin, daß ein 
Kapitalanleger, der sich zwischen 
Sparbuch und Unternehmensgrün-
dung entscheidet, durch die nied-
rigere Zinsbesteuerung zur ersten 
Alternative gedrängt und von der 
Unternehmensgründung abgehal-

ten wird. Nach allgemein geteilter 
Auffassung kann es nicht Sinn der 
Steuerpolitik sein, dynamische Un-
ternehmer gegenüber statischen 
Rentiers zu diskriminieren.

Duale Einkommensteuer?

Deshalb strebt die Bundesregie-
rung nur mehr eine „duale Einkom-
mensteuer“ an und hat für dieses 
Vorhaben, das ebenfalls dem Ideal 
der synthetischen Einkommen-
steuer entgegengesetzt ist, vom 
Sachverständigenrat für die Be-
gutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung argumentative 
Munition erhalten. Anders als die 
Abgeltungsteuer privilegiert die 
duale Einkommensteuer jegliches 
Kapitaleinkommen, also nicht nur 
Zinsen, sondern auch die kalku-
latorische Eigenkapitalverzinsung 
des Unternehmers. Nimmt man 
zur Vereinfachung Steuersätze von 
25% und 42% für die Kapitalein-
kommen- und die Arbeitseinkom-
mensteuer an, gestaltet sich die 
Besteuerung eines Einzelunter-
nehmers wie folgt: Sein Gesamtge-
winn G wird in ein implizites Kapi-
taleinkommen K und ein implizites 
Arbeitseinkommen A aufgespalten 
(so daß G = K + A). Die gesamte 
Steuerschuld errechnet sich so-
dann als 0,25K plus 0,42A.

Bei gleichem Gesamtgewinn G 
zahlt der Unternehmer um so mehr 
Steuern, je höher der Anteil des 
impliziten Arbeitseinkommens ist, 
und er hat daher einen steuerlichen 
Anreiz, das implizite Kapitalein-
kommen zu erhöhen. Dies wirft 
keine großen Gestaltungsprobleme 
auf: Weil das implizite Kapitalein-
kommen mit einem gesetzlich 
vorgeschriebenen Rechnungsfuß 
aus dem Eigenkapital des Unter-
nehmens abgeleitet wird, bewirkt 
jede Eigenkapitalerhöhung (z.B. 
Willkürung von Grundstücken oder 
anderen Wirtschaftsgütern als 
Betriebsvermögen) eine Zunahme 
des impliziten Kapitaleinkommens 
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bzw. eine Minderung des impliziten 
Arbeitseinkommens. 

Wer sich ein wenig mit Steuerge-
staltungen auskennt, wird vor solch 
einer Idee mit Grauen zurückschre-
cken (oder beim Verlag die Heraus-
gabe einer Loseblattsammlung in 
fünf Bänden vorschlagen). Ein Weg 
zur allseits erhofften Steuerverein-
fachung ist dies sicher nicht. Ganz 
im Gegenteil steht zu befürchten, 
daß eine gesetzlich vorgesehene 
Minderbesteuerung von Kapital- 
gegenüber Arbeitseinkommen, die 
in das ohnehin überlebte Einkom-
mensteuergesetz eingebaut wird, 
jede etwaig verbliebene Akzeptanz 
der Einkommensteuer bei der Be-
völkerung zerstören würde.

Zudem favorisiert der Sach-
verständigenrat die duale Ein-
kommensteuer gegenüber der 
synthetischen Lösung à la Merz 
hauptsächlich aufgrund seiner 
Einschätzung, daß eine syntheti-
sche Einkommensteuer mit einem 
Spitzensatz um 35% und daran 
gekoppeltem Körperschaftsteuer-

satz politisch nicht durchsetzbar 
sei. Diese Einschätzung teile ich 
für die laufende Legislatur, meine 
aber, daß es ein Leben nach der 
Wahl gibt und folglich kein Grund 
besteht, die Einkommensteuer 
durch kurzatmigen Aktionismus 
noch weiter zu verunstalten, nur 
weil grundlegende Reformen der-
zeit unmöglich sind. Das Echo auf 
eine etwa zum 1. Januar 2005 ein-
geführte duale Einkommensteuer, 
deren wahre Tücken sich erst im 
anschließenden Jahr zeigen, wäre 
absehbar verheerend. 

Schluß

In der Steuerpolitik bleibt es al-
so spannend. Kurzfristig wird sich 
wenig bewegen, aber mittelfristig 
weisen die Zeichen in Richtung 
Vernunft. Vielleicht kommt es 
aber auch ganz anders, als man 
denkt: Wenn nicht alles täuscht, 
sehen wichtige Kreise außerhalb 
der Finanzpolitik die bisherigen 
Senkungen des Spitzensteuersat-
zes nicht als das an, was sie sind, 
nämlich ein wachstumspolitisches 

Erfordernis, sondern vielmehr als 
herrlichen Freiraum für neuartige 
Belastungen. Wie viele Einkom-
mensteuern wird Deutschland am 
Ende des Jahrzehnts haben? 

Bisher kennen wir die eigentli-
che Einkommensteuer, den Soli-
daritätszuschlag und die Gewerbe-
steuer, die in verfassungsrechtlich 
bedenklicher Art einem abge-
grenzten Kreis politisch mißliebiger 
Unternehmer auferlegt wird. Das 
macht wirtschaftlich schon drei 
Einkommensteuern. Glaubt man 
den Plänen mancher Gesund-
heits- und Bildungspolitiker, dann 
kommen bald eine „Bürgerversi-
cherung“ dazu, die ökonomisch 
nichts anderes ist als eine zweck-
gebundene Einkommensteuer, so-
wie eine weitere Einkommensteuer 
mit Zweckbindung, die unter dem 
ebenso rührenden wie falschen 
Namen „nachgelagerte Studienge-
bühr“ fi rmiert. Der gewerbetreiben-
de Akademiker würde dann künftig 
bis zu fünf Einkommensteuern zah-
len – eine erschreckende Aussicht, 
doch beileibe nicht unplausibel.

Clemens Fuest, Bernd Huber

 Ist eine große Steuerreform fi nanzierbar?

Trotz der vielfältigen  Änderun-
gen der Einkommen- und Kör-

perschaftsteuer in den letzten Jah-
ren wird die Kritik am bestehenden 
Steuersystem immer lauter, und 
die Forderung nach einer grund-
legenden Reform des Ertragsteu-
ersystems gewinnt zunehmend an 
Unterstützung.  Bei der Kritik am 
bestehenden Steuersystem ste-
hen die folgenden Argumente im 
Mittelpunkt:

• Das Steuersystem ist so kompli-
ziert, dass für die meisten Steu-
erzahler nicht mehr nachvoll-

ziehbar ist, wie ihre Steuerschuld 
berechnet wird.

• Vielfältige Einzelfallregelungen 
und Steuervergünstigungen 
schaffen Anreize, durch ge-
schickte Gestaltung Steuern zu 
umgehen. Das führt dazu, dass 
erhebliche Ressourcen für Steu-
erberatung und -verwaltung ein-
gesetzt werden. Außerdem geht 
das Steueraufkommen zurück, 
und die Verteilung der Steuerlast 
zwischen den verschiedenen 
Einkommensgruppen wird zu-
nehmend als ungerecht empfun-
den.    

• Das deutsche Steuersystem 
beeinträchtigt die Wettbewerbs-
position Deutschlands im inter-
nationalen Standortwettbewerb. 
Obwohl die gesetzlichen Steu-
ersätze der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer in den letzten 
Jahren immer wieder gesenkt 
worden sind, ist die tarifl iche und 
effektive Belastung im internatio-
nalen Vergleich immer noch sehr 
hoch. 

Diese Kritikpunkte gelten auch 
nach den jüngsten steuerlichen 
Reformmaßnahmen, vor allem 
der Senkung des Spitzensatzes 
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der Einkommensteuer auf 45%. 
An der Komplexität des Steuer-
systems hat sich nichts geändert, 
und die steuerliche Belastung in 
Deutschland ist, verglichen mit an-
deren Ländern, nach wie vor hoch. 
Letzteres liegt vor allem daran, 
dass andere Länder schneller und 
entschlossener als Deutschland 
Steuerreformen durchgeführt ha-
ben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu verbessern. Nach einer Doku-
mentation des Bundesfi nanzminis-
teriums1 ist die tarifl iche Belastung 
von Unternehmensgewinnen (für 
Kapitalgesellschaften) bei insge-
samt 30 untersuchten Ländern nur 
in zwei Ländern geringfügig höher 
als in Deutschland, in allen anderen 
Ländern niedriger. Bei der Einkom-
mensteuer ist die Wettbewerbs-
position Deutschlands ebenfalls 
schlecht. Studien zur effektiven 
Steuerbelastung kommen zu ähn-
lichen Ergebnissen2.    

Grundlegende 
Reformvorschläge

Angesichts dieser Situation 
wird in letzter Zeit immer häufi ger 
gefordert, von der Strategie einer 
schrittweisen Reform des gelten-
den Einkommensteuerrechts abzu-
gehen und ein grundlegend neues 
System der Einkommensbesteu-
erung einzuführen. In den letzten 
Monaten sind dementsprechend 
verschiedene Konzepte für eine 
grundlegende Reform der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer vor-
gelegt worden. Dazu gehören etwa 
der Reformvorschlag des ehema-
ligen Bundesverfassungsrichters 
Paul Kirchhof3, der Kölner Entwurf 
eines Einkommensteuergesetzes4, 
das Konzept einer dualen Ein-
kommensteuer des Sachverstän-
digenrates zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung5 oder das so genannte Merz-
Konzept6. 

Die wichtigste Gemeinsamkeit 
dieser Reformvorschläge besteht 
darin, dass sie eine Senkung der ta-
rifl ichen Steuersätze vorsehen. Sie 
unterscheiden sich in der vorgese-
henen exakten Höhe der Steuer-
sätze, der Art des Tarifs (Stufentarif 
versus linear-progressiver Tarif), 
den Einkommensgrenzen und der 
Frage, ob am Prinzip der synthe-
tischen Einkommensbesteuerung 
festgehalten werden soll. Als Alter-
native zur synthetischen Einkom-
mensbesteuerung bietet sich das 
vor allem in den skandinavischen 
Ländern verbreitete System der 
dualen Einkommensbesteuerung 
an, das zwischen Kapitaleinkünf-
ten und Arbeitseinkünften diffe� 
renziert. 

In der Diskussion über die Re-
formkonzepte herrscht weitgehend 
Einigkeit, dass eine deutliche Sen-
kung der Steuersätze durchaus 
wünschenswert wäre. Damit würde 
sich die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des Steuersystems 
verbessern, steuerliche Verzerrun-
gen würden abgebaut und die An-
reize zur legalen und illegalen Steu-
ervermeidung einschließlich der 
Schwarzarbeit würden verringert. 
Allerdings bedeuten niedrigere 
Steuersätze, dass auch das Steu-
eraufkommen sinkt – jedenfalls bei 
gegebener Bemessungsgrundla-
ge. Daher stellt sich die Frage, wie 
der mit niedrigeren Steuersätzen 
verbundene Rückgang des Steu-

eraufkommens gegenfi nanziert 
werden kann. 

Bei der Gegenfi nanzierung kann 
man zunächst darauf setzen, dass 
die Steuerreform zu positiven 
Wachstumseffekten führt, durch 
die dann auch die Steuereinnah-
men steigen. Vor allem mittelfristig 
dürfte dieser Selbstfi nanzierungs-
effekt durchaus ins Gewicht fallen. 
Allerdings ist nicht damit zu rech-
nen, dass die Einnahmenausfälle 
dadurch vollständig ausgeglichen 
werden, schon gar nicht kurzfristig. 

Umstrittene Kreditfi nanzierung

Eine zweite Möglichkeit der 
Gegenfi nanzierung besteht darin, 
die öffentliche Kreditaufnahme zu 
erhöhen. Von dieser Möglichkeit 
ist kürzlich, beim partiellen Vor-
ziehen der Steuerreform auf das 
Jahr 2004, zumindest für einen 
Teil der Steuersenkung Gebrauch 
gemacht worden. Eine Kreditfi nan-
zierung von Steuersenkungen ist 
nur kurzfristig zur Überbrückung 
von Einnahmenausfällen geeignet, 
bis durch wachstumsinduzierte 
Selbstfi nanzierung oder andere Ge-
genfi nanzierungsmaßnahmen die 
Mindereinnahmen ausgeglichen 
werden können. Insoweit wird die 
Entscheidung über eine solide Ge-
genfi nanzierung durch zusätzliche 
Kreditaufnahme nur in die Zukunft 
verschoben. 

Gerade für eine an mittelfristi-
gen, allokativen Überlegungen ori-
entierte Reform des Einkommen-
steuersystems ist ein Ausweichen 
in die Verschuldung aber proble-
matisch. Auch unter kurzfristigen, 
konjunkturpolitischen Gesichts-
punkten ist eine kreditfi nanzierte 
Steuersenkung umstritten, weil 
sie im privaten Sektor Unsicherheit 
darüber erzeugt, wie in Zukunft die 
Zins- und Tilgungslasten für die zu-
sätzliche Staatsschuld aufgebracht 
werden sollen. Diese Unsicherheit 
kann bei Investoren und Konsu-
menten einen Attentismus auslö-

1 Vgl. Bundesministerium der Finanzen: Die 
wichtigsten Steuern im internationalen Ver-
gleich, Berlin 2003.

2 Siehe etwa Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung: Jahresgutachten 2003/04, Kap. 5.

3 Vgl. Paul K i rc h h o f : Das EstGB – ein Vor-
schlag zur Reform des Ertragsteuerrechts, 
in: Deutsches Steuerrecht, Beiheft 5 zu Heft 
37/2003, S. 1-16.

4 Vgl. Joachim L a n g  et al.: Kölner Entwurf 
eines Einkommensteuergesetzes, Köln, 30. 
Juni 2003.

5 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2003/04.

6 Ein modernes Einkommensteuerrecht für 
Deutschland, Beschluss des CDU-Bundes-
vorstands vom 3. November 2003.
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sen, der die angestrebte Stärkung 
des Wirtschaftswachstums gerade 
verhindert. Das Ziel der Steuer-
reform wird dann verfehlt. Gegen 
eine Kreditfi nanzierung spricht 
außerdem, dass eine Ausweitung 
der Staatsverschuldung gerade 
in Deutschland sowohl mit dem 
Europäischen Stabilitätspakt als 
auch mit der Verschuldungsgrenze 
des Art. 115 GG unvereinbar wäre. 
Aus diesen Gründen kommt eine 
vollständige oder teilweise Finan-
zierung einer großen Steuerreform 
durch Kreditaufnahme nicht in 
Frage.

Verbreiterung der 
Bemessungsgrundlage

Eine Form der Gegenfi nan-
zierung, die von vielen der oben 
erwähnten Steuerreformkonzepte 
explizit vorgesehen ist, besteht 
in der Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage. In welchem Um-
fang eine breitere Bemessungs-
grundlage zur Gegenfi nanzierung 
beitragen kann und sollte, ist aller-
dings umstritten. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die Diskussion über die 
so genannte  Entfernungspauscha-
le, also die Möglichkeit, Kosten für 
Fahrten zum Arbeitsplatz steuer-
mindernd geltend zu machen (§9 
Abs. 1 Nr. 4 EStG). Eine Abschaf-
fung der Entfernungspauschale 
würde zu Steuermehreinnahmen 
in Höhe von ca. 5 Mrd. Euro pro 
Jahr führen7 und könnte damit 
signifi kant zur Gegenfi nanzierung 
beitragen. Es ist aber umstritten, 
ob die Abschaffung der Entfer-
nungspauschale unter Effi zienzge-
sichtspunkten tatsächlich sinnvoll 
ist. So spricht sich etwa Hans-
Werner Sinn vehement gegen die 
Abschaffung der Entfernungspau-
schale aus8, während der Sachver-
ständigenrat der Meinung ist,  dass 
die Frage, ob die Abzugsfähigkeit 
der Fahrtkosten gerechtfertigt ist, 

„nicht eindeutig zu beantworten“ 
sei9. Aus ökonomischer Sicht 
spricht gegen die Abschaffung der 
Entfernungspauschale sicherlich, 
dass damit die Bereitschaft, im Fall 
eines Arbeitsplatzverlustes auch 
einen weiter entfernten Arbeits-
platz zu suchen und anzunehmen, 
sinken würde. Angesichts der Ar-
beitslosigkeit und der ohnehin rela-
tiv geringen Mobilitätsbereitschaft 
der Haushalte in Deutschland ist 
dies sicherlich nicht wünschens-
wert. 

Auch politisch wird die Abschaf-
fung der Entfernungspauschale 
schwer durchsetzbar sein, weil 
eine solche Maßnahme mit er-
heblichen Umverteilungseffekten 
zwischen den Bundesländern ver-
bunden ist. Insgesamt ist es zwei-
fellos möglich, Einnahmenausfälle 
im Rahmen einer Steuerreform 
durch eine Verbreiterung der Be-
messungsgrundlage der Einkom-
mensteuer zu begrenzen. Jedoch 
muss die Bemessungsgrundlage 
ökonomisch sinnvoll gestaltet 
werden und ist daher nicht beliebig 
zu verbreitern. Es ist aus diesem 
Grunde zu bezweifeln, dass diese 
Maßnahmen allein die Gegenfi nan-
zierung sicherstellen können.

Gegenfi nanzierung durch 
Ausgabensenkungen

Aus den bisherigen Überlegun-
gen folgt, dass eine größere Re-
form der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer mit einer spürbaren 
Senkung der Steuersätze zumin-
dest teilweise durch Ausgabensen-
kungen oder durch die Erhöhung 
anderer Steuern fi nanziert werden 
müsste. Welche Möglichkeiten 
bestehen bei den öffentlichen 
Ausgaben? Hier wird zu Recht an 
erster Stelle immer wieder auf die 

Subventionen verwiesen. Es gibt 
zwar durchaus Subventionen, die 
ökonomisch gerechtfertigt sind, für 
die meisten existierenden Subven-
tionen trifft dies jedoch nicht zu. 
Dabei stehen die Steinkohlesub-
ventionen und Teile der Subventi-
onen für die Landwirtschaft unter 
den Streichkandidaten an erster 
Stelle. Auch die Subventionen im 
Wohnungsbau sind aus ökonomi-
scher Sicht nicht zu rechtfertigen. 
Vor allem die Eigenheimzulage, die 
2004 verringert, aber nicht besei-
tigt wurde, sollte möglichst schnell 
abgeschafft werden. 

Einem zügigen Subventionsab-
bau in diesen Bereichen stehen 
allerdings verschiedene Hindernis-
se im Weg. Bei der Steinkohle hat 
die Bundesregierung erst kürzlich 
eine Zusage für die Verlängerung 
der Subventionen bis 2012 ge-
macht. Zwar sollen die jährlichen 
Beihilfen von derzeit rund 2,7 Mrd. 
Euro pro Jahr schrittweise auf  1,9 
Mrd. Euro sinken. Von einem Aus-
stieg aus der Subventionierung der 
Steinkohle kann aber keine Rede 
sein.  Angesichts dieser auch vom 
Bundestag bestätigten Zusage 
wird es schwierig sein, zur Finan-
zierung einer Steuerreform stärkere 
Kürzungen der Kohlesubventionen 
durchzusetzen. 

Im Bereich der Landwirtschaft 
wird das Gros der Subventionen 
im Rahmen des EU-Agrarhaushalts 
gezahlt. Die direkten Finanzhil-
fen des Bundes an die deutsche 
Landwirtschaft sind weitaus ge-
ringer. Ihr Volumen belief sich im 
Jahr 2003 auf rund 1,2 Mrd. Euro. 
Kürzungen in diesem Bereich wä-
ren zweifellos aus ökonomischer 
Sicht vernünftig und können einen 
allerdings begrenzten Beitrag zur 
Gegenfi nanzierung leisten. 

Die Subventionen im Woh-
nungssektor bieten mehr Einspar-
potential. Mit ca. 11 Mrd. Euro För-
derungsvolumen pro Jahr ist die 
Eigenheimzulage eine Subvention, 

7 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2003/04, Ziffer 491. 

8 Vgl. Hans-Werner S i n n : Hände weg von 
der Entfernungspauschale, in: Süddeutsche 
Zeitung Nr. 221 vom 25.9.2003, S. 20.

9 Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Jahres-
gutachten 2003/04, Ziffer 493. 
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deren Abschaffung erheblich ins 
Gewicht fallen würde. Eine solche 
Abschaffung würde sich aber erst 
in einigen Jahren voll auswirken, 
weil die Förderung sich über einen 
Zeitraum von acht Jahren erstreckt 
und eine im Einzelfall zugesagte 
Förderung nicht wieder rückgängig 
gemacht werden kann. 

Neben diesen besonders be-
deutenden Subventionen gibt 
es eine Vielzahl kleinerer Sub-
ventionstatbestände, bei denen 
eine Streichung in Frage kommt. 
Der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung hat eine 
konkrete Streichliste mit einem 
Volumen von 24 Mrd. Euro pro Jahr 
vorgelegt, die neben den oben er-
wähnten Subventionen eine Reihe 
von Steuervergünstigungen wie et-
wa die Steuerfreiheit der Zuschlä-
ge für Feiertags- und Nachtarbeit 
(§3bEStG) oder die so genannte 
Übungsleiterpauschale (§3 Abs. 1 
Nr. 26 EStG) beinhaltet. Die beiden 
zuletzt genannten Posten fallen in 
den bereits behandelten Bereich 
der Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage der Einkommen-
steuer.

In einer kürzlich veröffentlichten 
Studie zum Thema Subventions-
abbau10 kommt das Kieler Institut 
für Weltwirtschaft zu dem Ergeb-
nis, dass unter Berücksichtigung 
rechtlicher Hemmnisse Subventi-
onen im Volumen von ca. 13 Mrd. 
Euro und Steuervergünstigungen 
mit einem Volumen von ca. 38 
Mrd. Euro pro Jahr sofort abgebaut 
werden könnten. Um einen zu ab-
rupten Abbau zu vermeiden, wird 
vorgeschlagen, die betreffenden 
Subventionen in vier Schritten um 
jeweils 25% des Ausgangsniveaus 
zu kürzen, so dass die Subventio-
nen nach vier Jahren ganz abge-
baut wären. Davon wären dann 

allerdings auch Subventionen in 
den Bereichen Mittelstandsförde-
rung, Innovationsförderung, Kultur, 
Sport, Jugendarbeit usw. betrof-
fen. Ob diese Subventionen aus 
ökonomischer Sicht ausnahmslos 
unbegründet sind, wäre im Einzel-
fall sicherlich diskussionswürdig. 
Insgesamt zeigt sich aber, dass 
der Bereich der Subventionen ein 
erhebliches Potential für Ausga-
benkürzungen bietet und somit 
spürbar zur Gegenfi nanzierung ei-
ner Steuerreform beitragen könnte.    

Darüber hinaus gibt es weitere 
Bereiche, in denen Ausgabensen-
kungen möglich sind. Beispielswei-
se hebt der Sachverständigenrat 
hervor, dass über die von ihm emp-
fohlenen Subventionskürzungen 
hinaus eine Senkung der Ausga-
ben für aktive Arbeitsmarktpolitik 
erhebliches Potential bietet, weil 
positive Arbeitsmarktwirkungen 
dieser Maßnahmen jedenfalls bis-
lang nicht überzeugend nachge-
wiesen werden konnten11. 

Zusätzliche 
Ausgabenbelastungen

Neben dem erheblichen Kür-
zungspotential bei den öffentlichen 
Ausgaben ist allerdings auch zu 
berücksichtigen, dass für die 
nächsten Jahre zusätzliche Ausga-
ben anfallen könnten, deren Finan-
zierung gesichert werden müsste. 
So wird vielfach gefordert, die 
gesetzlichen Sozialversicherun-
gen zu reformieren, indem sie von 
Umverteilungsaufgaben entlastet 
werden und sich auf ihre Versiche-
rungsfunktion konzentrieren. Die 
Umverteilungsaufgaben sollen in 
das allgemeine Steuer- und Trans-
fersystem integriert werden. 

Ein Beispiel ist das etwa von 
der Herzog-Kommission favori-
sierte Konzept einer Einführung 
von Gesundheitspauschalen im 

Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung, die die bisherigen 
einkommensabhängigen Beiträge 
ersetzen. Dieses Konzept würde 
bedeuten, dass für Bezieher niedri-
ger Einkommen zumindest ein Teil 
der Pauschale aus dem allgemei-
nen Steueraufkommen fi nanziert 
werden müsste. 

Weitere potentielle Ausgabenbe-
lastungen ergeben sich dadurch, 
dass in Folge der demographi-
schen Entwicklung möglicherweise 
erhöhte Zuschüsse zur Renten- 
und Pfl egeversicherung erforder-
lich werden. Insofern kann von der 
Ausgabenseite des öffentlichen 
Budgets nur dann ein Beitrag zur 
Gegenfi nanzierung einer Steuer-
reform erwartet werden, wenn es 
gelingt, die sozialen Sicherungs-
systeme so zu reformieren, dass 
zusätzliche Belastungen für den 
Staatshaushalt vermieden oder 
zumindest in engen Grenzen ge-
halten werden.

Erhöhung der Umsatzsteuer

Die letzte Möglichkeit der Ge-
genfi nanzierung einer Einkommen-
steuerreform liegt darin, verstärkt 
auf andere Steuern zurückzugrei-
fen. Hier bietet sich vor allem die 
Umsatzsteuer an. Natürlich bedeu-
tet eine Gegenfi nanzierung durch 
eine Umsatzsteuererhöhung, dass 
einige der positiven Effekte nied-
rigerer Einkommensteuersätze 
neutralisiert oder zumindest abge-
schwächt werden. So verbessert 
eine Senkung der Einkommensteu-
ersätze die Arbeitsanreize, eine hö-
here Umsatzsteuer wirkt aber in die 
entgegengesetzte Richtung. Auch 
die Anreize zur Schwarzarbeit ge-
hen zurück, wenn die Einkommen-
steuerbelastung sinkt, sie nehmen 
aber bei höherer Umsatzsteuer 
wieder zu. Das liegt daran, dass 
die Umsatzsteuer bis zu einem 
gewissen Grade zu einer Einkom-
mensteuer äquivalent ist. 

10 Vgl. Institut für Weltwirtschaft: Eine Strate-
gie zum Abbau der Subventionen, Kiel, 18. 
Dezember 2003.

11 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutach-
tung des gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, a.a.O., Ziffer 481 ff.
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Dennoch gibt es wichtige Un-
terschiede. Zum einen wird die At-
traktivität des Standortes Deutsch-
land für internationale Investitionen 
durch eine Umsatzsteuererhöhung 
nicht beeinträchtigt, denn die Um-
satzsteuer belastet Investitionen 
nicht. Darüber hinaus ist die Be-
messungsgrundlage der Umsatz-
steuer sehr breit. Sie umfasst auch 
den Konsum aus Einkommen, die 
nicht oder nur eingeschränkt der 
Einkommensteuer unterliegen. Das 
sind alle Formen von Transferein-
kommen einschließlich der Renten, 
aber auch der Konsum von Vermö-
gensbeständen. 

Ein verstärkter Rückgriff auf die 
Umsatzsteuer ist schon wegen der 
demographischen Entwicklung in 
Deutschland geboten. Da auch der 
aus Renten und bestehendem Ver-
mögen fi nanzierte Konsum von der 
Umsatzsteuer erfasst wird, bietet 
diese Steuer die Möglichkeit, die 

aus dem Arbeitsleben ausgeschie-
denen Teile der Bevölkerung in die 
Finanzierung der Lasten, die sich 
aus dem demographischen Wan-
del ergeben, einzubeziehen.

Für eine Umsatzsteuererhö-
hung spricht schließlich, dass die 
deutsche Umsatzsteuer mit einem 
Steuersatz von 16% im interna-
tionalen Vergleich relativ niedrig 
ist. Unter den EU-Mitgliedstaaten 
hat nur Luxemburg mit 15% einen 
niedrigeren Steuersatz, während 
vergleichbare Länder wie Frank-
reich mit 19,6% oder Italien mit 
20% deutlich höhere Sätze erhe-
ben. 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass eine große Re-
form der Einkommensteuer, die 
niedrigere Steuersätze und ein 
einfacheres und transparenteres 
Steuerrecht mit sich bringt, öko-
nomisch sinnvoll wäre und prinzi-

piell durchaus fi nanzierbar ist. Die 
Finanzierung sollte aber keinesfalls 
über eine höhere Neuverschuldung 
erfolgen. 

Der Königsweg besteht in der 
Gegenfi nanzierung durch Aus-
gabensenkungen, die vor allem 
gezielte Subventionskürzungen 
beinhalten sollten. Darüber hinaus 
müssen die sozialen Sicherungs-
systeme so reformiert werden, 
dass zusätzliche Belastungen für 
die Haushalte der Gebietskörper-
schaften möglichst vermieden 
werden. 

Für den Fall, dass Ausgabensen-
kungen im erforderlichen Umfang 
nicht erreichbar sind, ist es denk-
bar, zur Gegenfi nanzierung auf 
eine Erhöhung der Umsatzsteuer 
zurückzugreifen. Die positiven 
Wirkungen der Einkommensteuer-
entlastung würden damit zwar in 
Teilbereichen abgeschwächt, aber 
nicht vollständig aufgehoben.   
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